
6.Beiblatt Beiblatt zur P~lamantskorrespondenzG l5.Novamber 1951. 

An f r ag e b e a n tw 0 r tun g • 

In schriftlioher Beantwortung einer Anfrage der Abg.Dr.Herbart 

K rau s und Genossen vom 2l.September 1951 teilt Bundeskanzler Dr.Dip1.­

Ing. F i g 1 mit: 

'~amens der Bundesregierung beehre ich mich im Einvernehmen mit dem 

Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes und dem Bundesministerium für Ver­

kehr und verstaatliohte Betriebe die Anfrage der Abg.Dr.H.Kraus, Hartleb 

und Genossen betreffend die Entschädigung gemäss dem 1.Verstaatlichungs­

gesetz nachstehend zu beantworten: 

Die Bundesregierung'hat sohon anlässlich der Beantwortung der von den 

Abg.D~.Pfeifar, Dr.Scheuch und Genossen am 8.November 1950 an den Herrn Bun­

deskanzler gerichteten Anfrage, betreffend die Erlassung des im ~2. 

Ve1"staatlichungsgesetz verheissenen Entschädigungsgesetz, auf die groBsen 

Schwierigkeiten hingewiesen, die der Lösung des Entsohädigungsproblems auf 

Grund beider Verstaatliohungsgesetze vor allem wegen seines engen Zusammen­

hanges mit dem bisher nioht geordneten Komplex "Deutsches Eigentum" entgegen­

stehen. Da die Frage des "Deutschen Eigentums" andererseits erst durch den 

künftigen staatsvertrag geordnet werden wird, ergibt sich eindeutig der ur­

säeh1iohe Zusammenhang der Entschädigungsgesetzgebung mit diesem Vertrag, 

dessen Absoh~uss jedooh nicht vom Willen der österreichisohen Bundesregierung 

abhä.ngt. Die Bundesregierung ist mit Rücksicht da.rauf nicht in der Lage, 

einen verpfliohtenden Termin zur Bereinigung der Entsohädigungsfrage fest­
zusetzen. 

Was nach dem oben Gesagten für den Zeitpunkt der Er1assung des Ent­

schäd.igungsgesetzes gilt, hat im verstärkten Masse für die Feststellung des 

dem Bunde erwa.chsenden Entschädigungsaufwandes Geltung. Auoh hier wi~d erst 
<les 

die Klärung des Sohicksals/"Deutsohen Eigentums" duroh den Staatsvertra.g 

den Bund in d.ie Lage versetzen, einen Uberblick über die ihm aus der Ent~ 

sohädigungsverpflichtung treffenden Lasten zu gewinnen. Erst dann wird die 

Frage nach der Art der Entschädigung und der finanziellen Leistungsfähigkeit 

des Bundes beantwortet werden können. Damit erübrigt sich aber im gegenwär­

tigen Zeitpunkt das Eingehen auf die Frage, welche Ma.ssnahmen die Bundesre­

gierung in dem Falle zu ergreifen gedenke, dass die finanziellen Mittel des 

Bundes zur Leistung der Entsohädigung nicht ausreichen sollten." 
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